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Newsletter 9 | Joh. Friedrich Behrens AG 

 

Zweite Ausschüttung vorgenommen / SdK prüft Quoteneinbehalt  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir möchten Sie über wichtige Neuigkeiten im Verfahren Joh. Friedrich Behrens 

AG („Behrens“) informieren.  

 

Zweite Abschlagszahlung 

 

Die One Square Advisory Services S.à r.l. hat als gemeinsamer Vertreter die zweite 

Ausschüttung auf die Anliehen 2019/2024 und 2015/2020 vorgenommen. Alle 

Anleiheinhaber mussten sich dazu beim gemeinsamen Vertreter melden und diverse 

Dokumente einreichen. Sofern Sie noch keine Ausschüttung erhalten haben, können 

Sie sich unter https://onesquareadvisors.com/behrens-ag/ hierfür registrieren.  

 

 Die Abschlagszahlungen ergeben sich wie folgt:  

 

 Für die Anleihe 2019/2024 (ISIN A2TSEB6): 

o EUR 5.595.044,84, das entspricht einer Quote von 22,30% auf das 

zum Ausfall festgestellte Volumen in Höhe von EUR 25.087.045,00 

o EUR 122.584,23, das entspricht einer Quote von 60,75% auf die zum 

Ausfall festgestellten Zinsen in Höhe von EUR 201.784,63  

 

 Für die Anleihe 2015/2020 (ISIN A161Y52): 

o EUR 3.568.406,66, das entspricht einer Quote von 22,30% auf das 

zum Ausfall festgestellte Volumen in Höhe von EUR 16.000.010,93 

o EUR 249.057,91, das entspricht einer Quote von 60,75% auf die zum 

Ausfall festgestellten Zinsen in Höhe von EUR 409.971,62 

 

 

SdK prüft Quoteneinbehalt durch den gemeinsamen Vertreter 

 

Der gemeinsame Vertreter hat weiter folgendes mitgeteilt: 

 

„Entsprechend der Regelung zur Vergütung des gemeinsamen Vertreters gemäß § 7 

Abs. 6 SchVG in Verbindung mit der aktuellen BGH-Rechtsprechung IX ZR 05/21 

vom 13.10.2022 haben wir die Vergütung des gemeinsamen Vertreters in Höhe von 

insgesamt 1,25% des Nominalvolumens sowie die Auslagen für die Versicherungen 

des gemeinsamen Vertreters in Höhe von EUR 4.641,00 je Anleihe abgezogen und 

schütten an die Anleihegläubiger wie folgt aus: 

 

• Für die Anleihe 2019/2024 (ISIN A2TSEB6): 21,355% 

https://onesquareadvisors.com/behrens-ag/
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• Für die Anleihe 2015/2020 (ISIN A161Y52): 20,569%“ 

 

 

Wir prüfen derzeit, ob dieser Quoteneinbehalt rechtmäßig ist. Die damaligen 

Anleihegläubigerversammlungen wurden von der SdK ebenfalls besucht und dort 

wurde klar kommuniziert, dass für die Tätigkeit des gemeinsamen Vertreters keine 

Vergütung anfällt, insbesondere auch kein Quoteneinbehalt erfolgen wird. Im 

entsprechenden Bestellungsbeschluss ist daher auch keine - sonst übliche - 

Regelung zur Vergütung des gemeinsamen Vertreters enthalten. Sobald unsere 

Prüfungen dazu abgeschlossen sind, werden wir darüber informieren.  

 

 

München, den 08.05.2023 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Emittentin! 

 


